
TOP 1: Bericht des Justizausschusses über die Regierungsvorlage (1503 d.B.): 

Bundesgesetz, mit dem das Vereinsgesetz 2002 und das Bundes-Stiftungs- und 

Fondsgesetz geändert werden (Vereinsgesetz-Novelle 2011 – VerGNov 2011) 

(1537 d.B.)  

 

Die Praxis des bisherigen Vereinsgesetzes hat gezeigt, dass die gesetzliche Regelung 

zunehmend zu einem Hindernis für ehrenamtliches Engagement geworden ist, weil bei 

den derzeit geltenden Haftungsregelungen für diejenigen, die unentgeltlich 

Verantwortung in einem Verein übernehmen, unklar ist, in welchem Ausmaß die 

Unentgeltlichkeit zu berücksichtigen ist. Es soll daher das Haftungsrisiko für ehrenamtlich 

tätige Mitglieder eines Vereinsorgans ausdrücklich auf ein für diese zumutbares Maß 

begrenzt werden. Zum Schutz geschädigter Dritter wird dabei aber nicht die Haftung 

generell begrenzt, sondern dem Organwalter oder Rechnungsprüfer, der einem Dritten 

zum Einsatz eines in Wahrnehmung seiner Pflicht verursachten Schadens verpflichtet ist, 

die Möglichkeit eingeräumt, vom Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit zu 

verlangen, es sei denn er hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 

 

Durch einen Abänderungsantrag im Justizausschuss wurde klargestellt, dass die 

Funktionsperiode auch fünf Jahre (statt vier) dauern kann. 

 


